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SS. Samstag den 9. Zuni t««S.

Nb»»«eme«tspreis:
Für die Stadt Solo-

th u rn:
Halbjährl. : Fr. 4. 50.

Vierteljahr!.: Fr. 2.25.

Franco für die ganze
Schweiz:

Halbjährl.: Fr. 5. —
Vierteljahr!. : Fr. 2. 90.

Für das Ausland:
Halbjährl.: Fr. K 30

Schweizerische
St«rü<k«ngsgebjihr:

1<Z Cts. die Petitzeile
(8 Pfg. RM. für

Deutschland.)

Erscheint jeden S a m st a g
1 Bogen stark mit Monat-
licher Beilage des „Schweiz,

ch Pastorat-Blattes."

Briefe und Gelder

franco.

Wie kann und soll das christliche

DM sein Recht aus die Schule

gegen die staatlichen Uebergriffe

wahren?

Man hätte erwarten sollen, die Ant-
wort, welche zwei Dritttheile des Schwei-

zervvlkes am 26. Nov. dem Herrn Bun-
desrath Schenk und seinen Experten ge-

geben, wäre eine hinlänglich deutliche

Mahnung an diese Herren gewesen, das

Schweizervolk wenigstens für ein Paar
Jahre mit ihren radikalen Schulreor-
ganisationsversuchen in Ruhe zu lassen.

Weitgefehlt! Vorletzten Donnerstag
hielten die Schenk'schen Fachmänner der

deutschen und romanischen Schweiz, unter

Schenk's Präsidium, abermals ein Con-

ciliabulum, zum Zwecke, die letztjährigen

famosen „Po st ulat e" einer Wiederer-

wägung zu unterstellen und dem eidg.

Departement des Innern ihr Gutachten

zu erstatten.

Also von Bundes wegen soll der

Kampf gegen das christliche Volk noch-

mals eröffnet werden.

Inzwischen ist der Radikalismus auch

in einzelnen Kantonen rastlos thätig.
Durch Heranbildung einer anticonfessio-

nellen Lehrerschaft, durch Einschmugge-

lung anticonsessioneller Schulbücher und

dergl. soll das Ziel im Stillen erreicht

werden.

Da scheint es uns denn doch dringend

geboten, daß die Defensive ernstlich und

auf breitester Grundlage organisirt werde.

» »
»

Oder wollen wir, um ja nicht als

Hetzer verschrieen zu werden, geduldig
und thatlos zuwarten, bis die Frei-
geisterei und die seichte Aufklärung auch

bei uns den Schulkindern „Katechismen"
in die Hand gibt, wie zur Zeit in
Frankreich?

Zur Orientirung stellen wir unsern

Lesern nachstehenden Auszug aus den»,

von der französischen Regierung für vbli-
gatorisch erklärten Schulbüchlein des

Freidenkers Andr. Berthet, eines Schülers
des bekannten Paul Bert, vor Augen.

M. Hauptstück: Von dem, was man
nicht weiß.

„Frage: Was ist Gott? Antwort:
Ich weiß es nicht.

Fr.: Wer hat die W.-lt geschaffen?

A.: Ich weiß es nicht.

Fr.: Woher kommt die Menschheit?

Wohin geht sie? A. : Ich weiß es nicht.

Fr.: Wann und wie ist der Mensch

auf die Erde gekommen? A. : Ich weiß
es nicht.

Fr : Was geschieht uns nach dem

Tode? A. : Ich weiß es nicht.

Fr.: Schämst Du Dich nicht Deiner

Unwissenheit? A.: Man braucht sich

nicht zu schämen, wenn man nicht weiß,

was noch Niemand hat wissen können."—

Auf andern Gebieten freilich ist das

Schulbüchlein nicht so „unwissend." So

trägt es z. B. die Darwinsche Entwick-

lungshypothese den armen Kindern als

unfehlbares Evangelium vor, und zwar
in einer Form, gegen welche allerdings
nicht blos die Jndexcongregation, sondern

vor allem die Pädagogik Protest erheben

muß. Da lesen wir z. B.

„Frage: Sind die Thierarten immer

das gewesen, was sie jetzt sind? Antwort:
Nein. Der Vogel z. B., welcher über

unsere Häupter hinwegfliegt, war nicht

immer Herrscher der Lüfte.

Fr.: Wo war er denn vorher? A.: Er
befand sich am Fuß der Stufenleiter, wo

er auf eine günstige Wendung wartete.

Fr.: Wie meinst Du das? A.: An-
sänglich war er ein Reptil. Und das

unreine Reptil lebte mit seinen Verwand-
ten in den lauen Sümpfen der Urwelt.

Fr.: Durch welches sonderbare Geschick

ist es denselben entstiegen? A. : Es kam

eine Periode, in welcher der Saurier, in-
stinctmäßig seine höhere Bestimmung ah-

nend, von Ekel über sein elendes Dasein
im Moraste erfaßt wurde. Er empfand
das Bedürfniß, seinen Aufenthaltsort zu
wechseln, und begann von Reisen durch
die Lüfte zu träumen.

Fr. : Wohin konnte eine solche unge-
reimte Träumerei führen? A. : Der
Traum unter dieser platten Hirnschale
war so hartnäckig, daß die Natur ihm
schließlich gehorchen mußte.

Fr.: Wem mußte sie gehorchen? A.:
Dem ewigen Gesetz. Dem Gesetz der

Entwickelung des Lebens, welches über

alle Welten in solcher Fülle verbreitet

ist, daß es Alles durchdringt, fortwährend
untergehend und wieder sich erneuernd."—

Man sage nicht, so weit werde es

bei uns niemals kommen. Nach der Ent-
Wicklung, welche die Freigeistern in der

Volksschule vielerorts auch bei uns —
allerdings all mälig und Schritt
für Schritt — seit den Dreißiger
Jahren genommen, sind wir leider zur
Behauptung berechtigt: so weit wird es

auch bei uns kommen, wenn nicht die

Abwehr von Seite des Volkes in den

Gemeinde» organisirt wird, und zwar
eine ständige Abwehr.

» H
»

Das scheint auch die V o l kspa r tei
im Kanton Bern zu fühlen. In ihrem
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Aufrufe zur Verfaffungsrevision heißt es

bezüglich der Schule:
„Hebn ug der Volksschule durch Ver-

ein f achu n g des Lehrplans und der

Lehrerbildung. Wahl der Schulsynode

durch das Volk. Wo ist ein Vater, der

das nicht unterschreibt? Jawohl soll er

aufhören, der Schulschwindel im

Bernerlaud, der unsre Kinder für's prac-
tische Leben verpfuscht hat, der die Liebe

und das Vertrauen der Eltern zur Schule

allmählig in Erbitterung und Feindschaft

verwandelt hat. Es soll die Schule wie-

der ganz und voll dem Einfluß der
Gemeinden und der Eltern zu-

rückgegeben werden; denn diese haben das

erste Interesse daran und nicht der Staat
und nicht die Schulinspectoren. Diese

Letztereu aber mit ihrem zum Theil Pascha-

mäßigen, landvögtlichen Auftreten müssen

einfach abgeschafft und durch bezirksweise

bestellte, schulfreundliche Männer ersetzt

werden, die keine fixe Besoldung, sondern

nur Vergütung ihrer geringen Neiseaus-

lagen erhalten. So ist's in andern Kan-
tonen auch, die in ihren Schnlleistungen
weit über uns stehen und unsere Finan-
zeu haben diese Erleichterung bitter uö-

thig. Wir wünschen ferner, daß inner-

halb gewisser weitherziger Schranken die

Gemeinden ihre Schulen viel mehr als

bisher ihren örtlichen Bedürf-
nissen anpassen können, daß den Eltern
das Recht der Wahl der Schulsynode zu-

ertheilt werde, welches bisher allein den

Schulmeistern zukam. So allein wird
dasVolk wieder Interesse an der Schule
bekommen und derselben das verloren ge-

gaugcneVertrauen wieder entgegenbringen.

Daß eine neue Verfassung aber vollends

den christlichen Character u n se-

rer Volksschulen ausdrücklich ge

währleisten muß, ist wohl nach dem so

deutlich redenden 26. November eine For-
derung, die nicht weiter begründet werden

muß."
V

S »

Allein bei der fixen Idee einer um

jeden Preis durchzuführenden anticonfes-

schnellen Schulreorganisation, die sich im

Kopfe zahlreicher maßgebender Persönlich-
keiten verfestigt hat, ist auch die beste

Verfassung noch bei weitem keine hin-
längliche Schutzwehr. Die Verfassung

> wird, dieser Manie gegenüber, ein macht-

loser Buchstabe bleiben, wenn nicht st ä n-

dige, zweckmäßig organisirte
Schulvercine in den Gemeinden
zu seinem Schutze sich erheben.

Ein derartiger Verein wurde in der

Protestantischen Schweiz schon vor Iah-
resfrist gegründet. „Zahlreiche Eltern
und Schulfreunde der evangelischen Schweiz

empfanden schon längst das Bedürfniß,
die staatliche Allgewalt im Erziehungs-
wesen zu mildern und zu regnliren durch

regere Theilnahme der Hausväter und

Bürger an der Schule. Nach längeren

Vorbesprechungen entstand aus dieser Strö-
mung ein „evangelischer Schulderem der

Schweiz," welcher Förderung ernster

Volksbildung bezweckt und die Freunde
einer solchen Schulerziehung näher zu-
sammenbringen möchte. Der Vorstand
dieses Vereins, an dessen Spitze Herr
Conrector I. Joß in Bern steht, erließ
im April 1882 ein Ausschreiben, worin
er für die einzelnen Kantone Sectionen

zu bilden einladet. Es ist selbstverständ-

lich hiebei neben der Lehrerschaft auf
eine größere Lahl weiterer mitrathen-
der Väter und Bürger gerechnet, wo-
durch man die Fühlung zwischen Haus
und Schule neu zu vermitteln hofft.
Nachdem im September 1882 in Basel
eine Anzahl Lehrer zu einer Section

Baselstadt zusammengetreten waren, ver-

sendet nun die Commission ein Circular
an eine Anzahl Väter und Schulfreunde
in Basel, um sie zum Beitritt einzu-
laden. — Baselstadt mehr als irgend ein

anderer Kanton bedarf dringend einer

Organisation, worin die Schulfragen in
freier Weise von den Betheiligten er-

örtert werden können. Denn seine Schul-
organisation trägt einen starr autoritären
Charakter und verliert deshalb von Jahr
zu Jahr mehr die Fühlung mit dem Volk.

Man decretirt neue Schulbücher, neue

Orthographie, eine neue Schrift u. v. a.,

ohne je mit den Eltern sich zu beneh-

men. Um diese und viele andere ver-

wandte Fragen jeweilen "rechtzeitig und

mit Nachdruck zu erörtern, bedarf es eines

möglichst weiten Theilnehmerkreises für
die evangelische Schnlvereinssection Basel.

Möge daher das Einladungscircular
überall Erfolg haben I " —

H

Vor 5 Monaten (Nr. 2 der „Schw.

K.-Ztg." S. 11) waren wir in der

Lage, unsern Lesern Kenntniß zu geben

von einem Vereine, der sich als „Apo-
stolat der christlichen Erziehung", unter
der Leitung des hochw. Herrn Seminar-
direktors Baumgartner in Zug, mit Gut-

heißnng und Empfehlung der hochwst.

Bischöfe von Basel, Chur, St. Gallen

und Sitten, gebildet hat. Könnten sich

nicht gerade im Anschluß an diesen

„Apostolat" — mit etwelchcr Erweite-

rung der Statuten, wie es die lokalen

Schulverhältnisse jeder Gemeinde räth-
lich erscheinen lasten — katholische Ge-

meinde-Schulvereine bilden?

Wir möchten diese Frage den hochw.

Seelsorgern und allen katholischen Schul-

freunden recht ernstlich zur Erwägung
vorlegen, und sind gerne bereit, die

Statuten des „Apostolats" Allen, die

sie zu erhalten wünschen, franco zuzu-

senden.

Ein Testament, betr.Seelmesten, vor
amerikanischen Gerichten.

Während noch vor wenigen Jahren
ein schweizerisches Gericht ein Testament

deswegen ungültig erklärte, weil der

Testator 1000 Fr. für Seelenmessen an-

gesetzt hatte, „also unzurechnungsfähig

gewesen" sei, hat das Gericht in Chicago

am 28. April ein Testament viel höhern

Betrags für denselben Zweck gegen hab-

süchtige Erben in Schutz genommen, und

zwar mit einer Motivirnng, welche Be-

achtung verdient.

Der 28jährige Junggeselle John Kehoe

hatte auf dem Sterbebett seinem Freund,
dem Briefträger Richard, ein Testament

übergeben, in welchem er diesen mit der

Verwaltung von Fr. 6655 betraute,

und zwar unter der ausdrücklichen Be-

dingung, daß genannte Summe für

Messen verausgabt werden solle, die für
die Seele des Verstorbenen, sowie die

seiner Eltern nach deren Tode, gelesen

werden sollten. Michael Kehoe jedoch,

der nächste Anverwandte des Testators,

beanspruchte das dem Briefträger in

Verwahrung gegebene Vermächtniß als
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sein rechtliches Erbtheil und begründete

seineil Anspruch damit, daß, weil das

in Frage stehende Geld zu a ber gläu-
bischen Zwecken verwendet werden

solle, das Testament keine Gültigkeit habe.

Der Richter, John Tuley, sah sich

bei Behandlung dieses Falles veranlaßt,
eine längere Erörterung vorzulesen, deren

Schluß also lautet: „Wer will entschei-

deil, ob eine solche Sitte, die mit den

religiösen Anschauungen des Erblassers
in Verbindung steht, die Bezeichnung

Aberglauben verdiene oder nicht? Die
hier vorliegende Frage ist nicht die, ob

die Doktrin eines Fegefeuers wohlbe-

gründet ist oder nicht, und auch nicht,
ob die für die Seeleu der Dahingeschie-
denen gelesenen Messen von Wirkung
sind oder nicht. Wer kann in das Jen-

^
seits blicken und sagen: es gibt kein Fege-

feuer? Die Doktrin, daß es ein solches

gibt und daß die für die darin haften-
den Seelen gelesenen Messen Befreiung
daraus bewirken, bildet einen Theil des

katholischen Glaubens. In dem Glau-
bensbekenntniß, welches alle Personen, die

sich dem Schooße der katholischen Kirche
anheim geben, für das ihrige anerken-

neu, finde ich folgenden Satz: „Ich
glaube auch, daß in der Messe Gott dem

Herrn ein wahres, geeignetes und wohl-
gefälliges Opfer für die Lebenden und
Todten dargebracht wird; ich habe den

festen Glauben, daß es ein Fegefeuer

gibt, und daß die darin schmachtenden

Seelen durch das Flehen der Gläubigen
erlöst werden." Da solches der Glaube
des Erblassers war, warum sollten seine

Wünsche nicht erfüllt werden? Das
Recht einer Person, ihr Ei-
genthnm Zwecken anheim zu
stellen, die sie für religiöse
erachtet, ist eben so unerläß-
lich für die von unserer Bun-
d e sv e r f a s s u n g g a r a ntirte
religiöse Freiheit, wie es das

Recht eines jeden Einzelnen ist, zu glau-
ben, was ihm seine Vernunft und sein

Gewissen predigt. D e r W u n s ch des
Verstorbenen muß erfüllt
und das von ihm hinterlassene Geld
seinen Anweisungen gemäß zur Ablesung
von Messen verwendet werden." —

Der Widerspruch der Regierung

gegen das Volk im Kt. Solothurn.

Hierüber schreibt der „Soloth. Anzeiger":
Das kirchengeschichtliche und kirchen-

politische Bild unsers Kantons zeigt

uns einen flagranten Widerspruch zwischen

der Negierung und dem Volke. Die
Negierung anerkennt für sich persönlich
und für etwa ein halb Dutzend Halb-
gemeinden des Kantons den Herzog als

Bischof; das Volk aber in überwältigen-
der Mehrheit anerkennt rückhaltslos den

hochwst. Bischof Eugenius. Das Volk
aber läßt diesen N e g i e r u n g s bischof

Herzog frei und ungehindert in die

Marken des Kantons kommen zu Fir-
mungen, Visitationen, Konferenzen, zu
allen möglichen Amtshandlungen. Die
Regierung aber läßt den Bischof des
Volkes keinen Schritt „amtlich" über
die Grenze thun, läßt ihn nicht die ge-

ringste Amtshandlung, nicht einmal die

Firmung eines unschuldigen Kindes vor-
nehmen, möchte den Pfarrern des
Volkes sogar den Briefwechsel mit
ihm untersagen, erklärt ihn erst -liber»
im Exil svergl. das geflügelte Wort des

Hrn. Dr. Ackermann, da er als Polizei-
chef der Regierung dem Volke seinen

geliebten Bischof „auf die Gasse stellte"
und mit nobelm Höhne sprach: mâts-
nant vous êtes libre: jetzt sind Sie
frei!) Die Negierung bezahlt ihren
Bischof (mit 1800 Fr. bekanntlich!) aus
den Geldern und Fonden, die einzig und

allein dem Bischof des Volkes gehören;
dieses aber muß den Seinen aus dem

eigenen Sack bezahlen und auf eigene

große Kosten die von Gott und Ge-

wissen ihm gebotene, vollberechtigte Ver-
bindung unterhalten. Aus den Geldern
und den Fonden, die einzig und qllein
dem Bischof des Volkes gehöreil,

zahlt sie reichliche Stipendien aus an
die Studenten und Zöglinge ihres
Bischofs, indeß die geistlichen Söhne des
Volkes noch schwer zahlen müssen,

wenn sie die Examen machen wollen,
die ihnen vom Gesetze vorgeschrieben sind,
und für die der h. Kantonsrath alljähr-
lich die nöthige Summe in's Staats-
budget aufnimmt! —

Das ist doch ein schreiender Wider-

spruch zwischen Regierung und Volk oder

besser der Regierung gegen das
Volk, doppelt verwerflich, weil er nicht

nur theoretisch und abstract ist, sondern

sehr thatsächlich und dem Volke empfind-

lichen, finanziellen Schaden bringend.

Schreiender und greller wird dieser Wi-
derspruch noch, wenn wir noch einen

Vergleich ziehen zwischen Preußen, wo

ähnliches geschehen und dew man „nach-

gefahren" ist, und unserm Ländchen oder

zwischen Bismarck und unserer Ne-

gierung (si liest xarva oompcmoi'k

Wagnis!). Jener unterdrückt Unter-
thanen, ist protestantisch und unter-
drückt Katholiken, ist Fürst und kämpft

für eine gewisse protestantische Kaiser-

thums-Jdee. Bei uns aber unterdrückt

die Regierung das souveräne Volk,
ist katholisch und unterdrückt Katholiken,
also Glaubensgenossen, und kämpft aus

kleinlichen Gründen ohne große Ideen,
im Gegentheil entgegen allen Ideen der

Freiheit des Gewissens und des

Bürgers! —
Die Regierung hascht so gern nach

Popularität mit freundlichen Umgangs-
formen, mit landwirthschaftlichen Ver-
heißungen und Anschaffungen und Reden,

mit milder Durchführung der Schul-
reformen, Herabsetzung und Revision
des Sportelntarifs, Austheilung von Kar-
toffeln:c. :c. Viel populärer noch kann

sie sich aber machen, wenn sie den Bischof
wieder zurückließe, daß er wieder den

Dörfern, dem Volke nachgehen kann, um
seine Kinder zu firmen. Man hat ihn
da lange nicht mehr gesehen; die Alten
seit 10 Jahren nicht mehr, viele noch

gar nie und die Kinder, wenn sie auch

zum Firmen gehen, können ihn doch

nie recht sehen, es sind gewöhnlich viel

zu viele da, denken Sie sich oft so

1600—2000—3000 gar! Ja wohl diesen

Anblick möchten wir unserer h. Regie-

rung einmal gönnen: i h r V olk zu
sehen bei seinem Bischof im
Exil! Aber eben daheim möchte es ihn
jetzt wieder einmal sehen, in seinen Dör-
fern und wir sind überzeugt: jedes Dorf
sieht seinen Bischof wenigstens noch

eben so gern und mit ebenso viel Ehr-
furcht als den „Landammann!"
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Schulzwang? MekirchenpolitischeGesehesvorlage,

„Besonders einen Gesichtspunkt möchte

ich dem Vorstand der gesammten Schul-

Verwaltung dringend an's Herz legen.

Es ist schon darauf hingewiesen worden,

wie sorgfältig und vorsichtig eine Schul-

Verwaltung vorgehen muß, die auf dem

Prinzipe des Schulzwanges steht, wie

das in unserm Lande der Fall ist. Ich
persönlich erkläre unverhohlen, daß ich

den Schulzwang unhaltbar
finde. Das wird nicht morgen und über-

morgen erkannt werden, das weiß ich,

aber die Wahrheiten müssen zunächst

ausgesprochen, die Thesen müssen ange-

schlagen werden, nachher werden sie,

wenn sie in Wahrheit beruhen, auch zur

Geltung kommen. Will man aber den

Schulzwang aufrecht erhalten, dann kann

das jedenfalls nur unter der Bedingung

geschehen, wenn die Verhältnisse so sind,

bleiben und gehandhabt werden, wie sie

zur Zeit waren, als der Schulzwang

eingeführt wurde. Damals war gesorgt

für eine Schule, die geleitet wurde unter

gemeinsamer Betheiligung von Staat

und Kirche, und in welcher vor Allem

die Grundlage des Religionsunterrichts

ganz und voll gesichert war. Diese Basis

des Schulzwanges ist erschüttert — ich

will hier nicht in das Einzelne eingehen

— sie ist aber tief erschüttert, und so

lange wir nicht klar und bestimmt au

die Basis zurückkommen, wie sie im

preußischen Landrecht mehr oder minder

ihren Ausdruck gefunden hat, so lange

werden Sie sehen, daß der Schulzwang

mehr und mehr seine Haltbarkeit vcr-

liert, und wenn ich in irgend einem

Punkte einen Trost über diese exorbitante

Verfügung finde, so ist es der, weil hier

dem blödesten Auge klar werden muß,

daß ein Zustand, der so gemißbrauch

werden kann, ein unhaltbarer ist. Also

wer den Schulzwang halten will, der

habe denn doch auch die Güte, nnt

Energie die Volksrechte in diesem

Punkte ganz und vollständig aufrecht zu

halten I — (Windthorst in der Sitzung

des preußischen Abgeordnetenhauses vom

4. Juni 1883.)

Straffreiheit derVornahme
geistlicher Amtshandlungen

womit der preußische Cultusminister
Goßler (resp. Bismarck) letzten Dienstag

das Abgeordnetenhaus in Berlin über-

raschte, hat nachstehenden Wortlaut:
„Entwurf eines Gesetzes betr. Ab-

änderung der kirchenpolitischen Gesetze.

Art. 1. Die Verpflichtung der geist-

chen Oberen zur Benennung des Candi-

baten für ein geistliches Amt, sowie das

Einspruchsrecht des Staats („Anzeige-
iflicht") werden aufgehoben:

1. für die Uebertragung von Seel-

orgeämtern, deren Inhaber unbedingt

abberufen werden dürfen,
2. für die Anordnung einer Stellver-

retung oder einer Hilfsleistung in einem

geistlichen Amte.

Art. 2. Auf Verweser (Administra-

oren, Provisoren rc.) eines Pfarramts
indet die Vorschrift des Art. 1 nicht

Anwendung.
Art. 3. Die Zuständigkeit des königl.

Gerichtshofes für kirchliche Angelegen-

heiten zur Entscheidung bei

1. Uebertragung eines geistlichen Amts,
2. Anstellung als Lehrer oder zur

Wahrnehmung der Disciplin bei kirch-

lichen Anstalten, welche der Vorbildung
der Geistlichen dienen,

3. Ausübung von bischöflichen Rechten

oder Verrichtungen in erledigten kathol.

Bisthümern wird aufgehoben.

Art. 4. An die Stelle des § 16 im
Gesetz vom 11. Mai 1873 tritt nach-

folgende Bestimmung:
Der Einspruch findet statt, wenn da

für erachtet wird, daß der Anzustellende

aus einem Grunde, welcher dem bür-
gerlichen oder staatsbürgerli
chen Gebiete angehört, für die Stelle

nicht geeignet sei, insbesondere wenn

seine Vorbildung den Vorschriften dieses

Gesetzes nicht entspricht.

Die Gründe für den Einspruch

sind anzugeben.
Gegen die Einspruchserklärung kann

innerhalb 30 Tagen bei dem Minister
der geistlichen Angelegenheiten Beschwerde

erhoben werden, bei dessen Entscheidung
es bewendet.

Art. 5. Die Vorschrift des Artikel
im Gxsetz vom 14. Juli 1880 wegen

erledigten oder solchen Pfarreien,
deren Inhaber an der Ausübung des

Amtes verhindert wird, kommt für alle
geistlichen Aemter, und ohne Rücksicht-

nähme darauf, ob das Amt besetzt ist

oder nicht, zur Anwendung.
Art. 6. Die den Bestimmungen des

Artikels 1 bis 4 dieses Gesetzes entgegen-

tehenden Vorschriften der Gesetze vom

1. Mai 1873, vom 20. und 21. Mai
874 werden aufgehoben."

In der offiziellen Begründung dieses

Gesetzesvorschlages heißt es, derselbe cha-

rakterisire sich als „die legislative For-
mulirung des in der Note (Schlötzers)

vom 5. Mai formulirten Programms."
Dagegen koustatirt „Germania," daß er

besser sei als die Note, und „uns Ka-

tholiken wieder einen wesentlichen Fort-
chritt bringt. Zeigt der Blick auf die

Masse maigesetzlicher Paragraphen der

Jahre 1873 bis 1876 auch noch ein un-
endlich großes Gebiet, welches zu regeln

bleibt, ehe die Kirche wieder frei ihrer
Wirksamkeit walten kann; enthält der

Gesetzentwurf selbst nicht einmal eine ir-
gend genügende Regelung der Anzeige-

Pflicht, da er diese nur nach Umfang be-

schränkt und in ihren Formen mildert,
aber an ihrem Inhalt, ihren Bedin-

gungen und ihren Consequenzen festhält;

wird deshalb auch nach Annahme des

Gesetzentwurfes die Kirche nicht im Stande

sein, Pfarrer und Pfarrverweser anzu-

stellen, und auch nicht sämmtliche Hilfs-
seelsorgeämter zu besetzen: so ist anderer-

seits doch der Fortschritt zur freien Aus-

Übung der Seelsorge, welchen der Gesetz-

entwurf möglich macht, ein wirklich be-

deutender. Derselbe geht in dieser Bezie-

hung weit über das hinaus, was der

Juligesetz- und der Ultimogesetzentwurf

boten und auch diese beiden Gesetze in

ihrer endgiltigen Gestaltung für uns

enthielten."
Trotz der „Fußangeln," welche das

Centrumsorgan in der Vorlage findet,

und obschon es den Weg zum Ziele
(gründliche und allgemeine Revision der

Maigesetze) noch für „fu rchtb a r wei t"

hält, erblickt es im Gesetzesvorschlag „wieder
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Kirchen-Shronik.einen Fortschritt, und zwar definitiv
gesetzlich, nicht discretion«?, nicht mit
tendentiösen Ausnahmen, nicht wider-

ruflich! Mit Gottes Hilfe werden wir
allmälig das für die Freiheit der Kirche
nothwendige Ziel erreichen! "

Widerruf eines Apostaten.

Der „Poln. Corr." zufolge hat der

bekannte Apostat und Staatsadmini-

strator der Wilnaer Diözese, Zylinsky,
unterm 17. Mai folgenden Widerruf
an den Domdekan von Wilna gerichtet:

Von der Gnade Gottes geführt kam

ich nach Rom. Hier erst erkannte ich,

ein wie falsches Gewissen ich mir ge-

bildet, wie Unrecht ich gethan, indem ich

gegen das Gesetz der Kirche die Ver-

waltung der Wilnaer Diocese annahm

zu Lebzeiten des gesetzlichen Hirten, so-

dann die Verwaltung der Diocese von

Minsk ebenso ohne Erlaubniß der Curie,

wodurch ich auf die Vollbringung einer

ganzen Reihe von ungesetzlichen Akten

angewiesen war, und hierdurch die Strafe
des Bannes mir zuzog. Als guter Ka-
tholik und Sohn der Kirche, der ihr treu

zu sein wünsckt, habe ich diese meine

Thaten bedauert; und um das, was ich

gethan möglichst gut zu machen, habe ich

mich persönlich vor dem höchsten Tribu-
nal des apostolischen Stuhles gestellt, ich

habe selbst gegen mich die Anklage erho-

ben und bat um Vergebung. Ich kann

nicht genug betonen, mit welcher Güte

und Barmherzigkeit der apostolische Stuhl
mich empfing, der in Betracht meiner

wahren Reue und meiner Thränen nichts

mehr verlangte, als die ernste Wiederkehr

meinerseits zum kirchlichen Gesetz und der

treuesten Befolgung desselben. Ich ent-

sagte allen meinen Fehlern, ich legte alle
meine ungesetzlich behaupteten Ehren und
Würden nieder, und nachdem ich Gehör-
sam und Treue gelobt, wurde ich zur
Einheit der Kirche aufgenommen, erhielt
Verzeihung und wurde hierauf in den-

jenigen Aemtern und Würden bestätigt,
welche ich vor meinem unglücklichen Falle
inne hatte.

Aus der Schweiz.
Schweiz. Inland. Mission.

Eine Korrespondenz im „Wyler Anz."
über die Feier der hl. Erstkommunion
auf einer Zürcherischen Missionsstation
schließt mit den Worten: „Zweien möch

ten wir die Mitfeier solcher Festanlässe

einer Missionsstation wünschen: Jenen,
welche bisanhin ihr Scherflein an die

inländische Mission redlich beigetragen,
damit sie sich selbst überzeugen könnten,
welch segensreiches Werk sie unterstützten,
und — Jenen, welche bisanhin keine Gabe

an dieses edle vaterländische Religions-
werk spendeten, auf daß ein Jeder be-

geistert schwärte: Von nun an werde auch

ich meinen Beitrag an den Verein der

inländischen Mission leisten! "

Zug. Mit der Feier des Herz-Jesu-
festes am 1. Juni verband sich dieses

Jahr im Mutterhause der Lehrschwesteru

vom hl. Kreuze in Menzingen ein

bedeutungsvolles und ergreifendes Fami-
lienfest.

Bischof Jolivet von Pierre-Maritzburg
in Natal (Südafrika) hatte durch Ver-

mittlung des bekannten Kafsern-Missio-
närs, Trappistenpater Franz, an das

Meuzinger Institut das Ansuchen gestellt,

im Gebiete von Natal eine kleine Schwe-

sterncolonie zu gründen, und dadurch am

großen Werke der Civilisation Südafrikas
sich zu betheiligen. Auf den Rath des

hochwst. Superiors, Bischof Eugenius von

Basel, entschloß sich die Oberin zu diesem

Wagnisse, und wählte aus der Zahl ihrer
Mitschwestern, die sich hochherzig und

opferfreudig hiezu anerboten hatten, fünf
der Tüchtigsten aus, an ihrer Spitze die

Schwestern P i a Diem und P hilothea
Kruker.

Eine kirchliche Abschiedsfeier, bei wel-

cher der Justitutsgeistliche, hochw. Katechet

Aloys Zürcher, in tiefgefühlten Worten
auf die Größe des Opfers und den zu
erwartenden Lohn hinwies, sollte den

Segen des Himmels über das Unter-
nehmen herabflehen, und zugleich den

steten Zusammenhang der neuen Colonie
mit dem alten Mutterhause kirchlich kon-

statiren. Hiebei zeigte sich der Geist

dieses vortrefflichen Institutes im schön-

sten Lichte. Während die anwesenden

circa 290 Pensionärs in Thränen zer-

flössen, beglückwünschten die Schwestern

ihre fünf hochherzigen Gefährtinnen und

gelobten in den rührendsten Ausdrücken,

das Band der schwesterlichen Liebe, welches

die Oberin mit den Scheidenden durch

den Friedenskuß vor dem Altar besiegelte,

auch ihrerseits unverbrüchlich heilig zu

halten.

Letzten Montag fand die Abreise statt,

über London, Southampton und Lissabon

nach Pierre-Maritzburg, wo die Reisen-

den, nach circa 8 bis 9 wöchentlicher

Seefahrt, glücklich eintreffen mögen, um

als Lehrerinnen und Waisenmütter am

großen civilisatorischen Werke segensreich

zu arbeiten.

Bern. Nachdem letzten Sonntag der,

durch die „V o l ks p a r t e i" ange-

bahnte Verfassungsrevisionsbeschluß von
26 gegen 12 Tausend Stimmen (im
katholischen Jura von 4612 gegen 1238

Stimmen) angenommen worden, betont

das Organ der kathol. Jurassier, das

>?a^s», daß Letztre sich der „Volks-
Partei" zutranensvoll angeschlossen haben:

»(,6 lura a voulu äonnor à ses nou-
veaux amis et allies «le la Volks-
partei un têmoiZnaze «le eonlianoe,
àont nous les avons toujours estimes

«lignes.» Dagegen fährt die Freiburger
»lûbertê» fort, die Tendenzen der Volks-

Partei als inopportun (»kort peu oppor-
tunes») zu taxiren, und stimmt der

radikalen „Bernerpost" bei, welche in der

Annahme des Prozeßgesetzes eine Nieder-

läge der Volkspartei und ihrer Verbün-
deten erblickt.

Jura Der altkatholische Präsident
des Kirchenrathes zu S t. Im ier, Hr.
Kötschet, hat demissionirt 1. „weil im

Rechnungswesen und in den Finanzen
der Pfarrgemeinde die abscheulichste Un-

ordnung herrsche", und 2. „weil die

Unfähigkeit und Eiferlosigkeit des altkath.

Pfarrers Mirlin die Erfolglosigkeit
der altkathol. Sache verschulde."

Vorletzten Sonntag beschloß nnu die

Pfarrgemeinde eine gründliche Revision
der Kirchenrechnuugen :c. seit Beginn
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der altkath. Aera, und wählte, mit 60

geM 52 Stimmen, an die Stelle des

zurücktretenden I. Kötschet und des ver-

storbenen I. Hamel, zwei römisch-kathol.

Mitglieder des Kirchenrathes. Das tönt

wie: „Mach deine Rechnung, Mirlin,
mit dem Himmel: deine Uhr ist abge-

laufen."

St. Gallen. Am 21. Juli (Samstag)
wird ein großer Pilgerzug aus dem

Rheinthal und Vorarlberg nach Einsiedeln

stattfinden, und zwar von Rorschach aus
bis Rapperswil mit Extrazug. Die Heim-
kehr ist auf Montag den 23. Juli fest-

gesetzt.

Rom. Vorletzten Sonntag fand auf
dem Monto Pincio die „Einweihung"
eines Denkmales für die Brüder Johann
und Heinrich Cairoli, Brüder des

Ex-Ministerpräsidenten Benedict Cairoli,
statt. Das Ereigniß, welches hiedurch

verewigt werden soll, hat insofern weit-
geschichtliche Bedeutung, als
dasselbe den Plan, Rom „von sich
a u s" dem Victor Emmanuel zu öffnen,
ein für alle Mal vereitelte, und da-

durch den Usurpator zwang, sich mit
Gewalt und offenkundigem Bruche des

Völkerrechtes in den Besitz der ewigen

Stadt zu setzen.

Es war am Nachmittag des 23. Okt.
1867. Heinrich Cairoli war ganz im
Stillen mit 78 Garibaldianern am Ufer
der Tiber bei Monte Molo angelangt,

um während der Nacht auf einem römi-
scheu Dampfschiffe, dessen Mannschaft
überwältigt werden sollte, mitten in der

Stadt, am Tiberhafen Ripetta, zu lau-

den; inzwischen bis zur einbrechenden

Nacht ließen sichs die Verschwörer in
einem einsam stehenden Landhause auf
Monte Parioli (Villa Glori) an den

vorgefundenen Speisevorräthen und Wei

neu wohl sein. Da siel plötzlich Coin

mandant Julius Meyer, ein Aar-

gauer, mit 42 Schweizersoldaten im
Dienste des hl. Vaters, über die Ver-

schwörer her, und es entspann sich ein

kurzer, aber mörderischer Ringkampf,
der mit einer vollständigen Niederlage
der Garibaldianer endigte. Commandant

Meyer, der sich aus Cairoli gestürzt,

blutete aus 8 Wunden, der Brigantencbef
aber lag todt neben ihm.

Das war die Waffenthat, welche das

Municipium der Stadt Rom durch die

Cairolo-Statue verherrlichen zu sollen

glaubte! Bei der „Einweihung" waren

selbstverständlich alle revolutionären Ver-
eine mit ihren Bannern zugegen, sowie

die Ex-Minister Nicotera, Crispi, Bacca-

rini zc. Der Vicebürgermeister von Rom,
Herzog Torlonia, hielt die offizielle Rede;

nach ihm sprach Crispi, hierauf Mai-
neri. Für Letztern bedeutete der Hel-

denzug der kleinen Schaar (78 gegen 42

den ersten Strauß gegen den Vatican,
auf den er mit drohender Faust jedes

Mal hinwies, wenn er das Lob der vor
den Thoren Roms gefallenen Brüder aus-
malte. Seiue Sprache gegen den Vatican

war violent angreifend; er forderte die

anwesenden Deputirten auf, im Parlament
darauf hinzuarbeiten, daß diesem größten

Feinde Italiens jedes Privilegium, wel-

ches ihm das Gesetz noch gewähre, endlich

genommen werde. Die Faust gegen den

von dem Platze des Denkmals aus ficht-
baren Vatican in fieberhafter Erregung
erhebend, schloß er mit dem Rufe: „Dort
am Horizont weilt der Erzfeind Italiens,
der Vatican " —

Deutschland. „Germ." theilt unter
Reserve das Gerücht mit, demzufolge

Cardinal Jacobini und Fürst Bismarck

sich demnächst im Bade Kissingen „zum
Knrgebrauch" einfinden werden.

>—« An der theologischen Facultät zu

Fr ei bur g soll eine große Verände-

rung noch im Laufe dieses Jahres vor
sich gehen. Es sollen nämlich der hoch-

verdiente Senior der Facultät, Geistlicher

Rath Dr. Adalbert Maier, Professor der

Exegese, der bekannte Volksschriftsteller
und Professor der Pastoral Dr. Alban
Stolz und der Professor des Kirchen-
rechts vi-. Sentis in den Ruhestand
treten. Geistlicher Rath Maier ist 72,
Geistlicher Rath Stolz 75 Jahre alt
und sind Beide vielfältig leidend. Vv.
Sentis ist zwar erst 52 Jahre alt, aber

ebenfalls körperlich leidend.

>—i Bescheiden! In der „Köln.
Ztg." vindicirt das Reichstagsmitglied

Herr von Eynern für den Sta at „das

unveräußerliche Recht, über die Verwen-

dung des Einkommens der Kirche,
über die Lehre der Kirche, über den

Bildungsgang der Diener der

Kirche, über die Handhabung der Dis-
ci P l i n a r g e w a l t der Kirche, mit
einem Wort, über die Verfassung und '

Verwaltung der Kirche seine Aufsicht zu

führen."
Herr von Eynern ist ein braver Mann ;

er sagt wenigstens offen heraus, was

manche seiner Genossen vorsichtig unter

„staatsmännischen" Redensarten verber-

gen; also nur über das Vermögen, über

die Lehre, über die ganze Versas-
sung und Verwaltung der Kirche

soll der Staat die Aufsicht führen! —

Herrschsüchtige Kirche, die gegen so freund-

liche Umarmung sich wehrt!
>—< Die Berathung der kirchenpoliti-

scheu Gcsetzesvorlage im preußischen Ab-

geordnetenhause ist auf nächsten Montag
in Aussicht genommen. Welches wird
hiebei die Haltung des Centrums
sein? Der „Hamb. Corr." schreibt:

„Soweit bis jetzt zu übersehen, werden

die Liberalen s ü r das neue Kirchengesetz

stimmen, während das Centrum an der

theilweisen Aufrechterhaltung der An-

zeigepflichr und an dem Einspruchsrecht

Anstoß nimmt."
„Germania" gibt hierüber folgende

Andeutung: „Die Katholiken halten un-

bedingt daran fest, daß der Staat

kirchliche Rechte, um die es bei den

Maigesetzen sich doch nur handelt, nur
durch Bewilligung der Kirche erhalten
kann. Ein staatliches Anerbieten ver-

liert also dadurch sehr für uns an Werth,
wenn es die Absicht verrathen sollte, die

kompetenten kirchlichen Obern auf die

Seite schieben zu wollen. Katholische Ab-

geordnete, katholische Preßorgane u. s. w,
haben gar nicht das Recht, irgend einen

positiven Eingriff in das kirchliche Gebiet

zu billigen und zu sanctioniren, und

wenn man unsererseits einer Vorlage
gegenüber, vie einige maigesetzliche Be-

stimmungen mildert, dieses anerkennt,

wenn eventuell u n s e r e A b ge°

ordneten auch für diese Mil-
derungen stimmen, so ist damit

der übrigbleibende Inhalt dieser i.

Bestimmungen keineswegs von uns an-
'
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erkannt, nnd es ist einzig und allein

Sache der kirchlichen Obern, wie sich

die katholische Kirche diesem Jnhaltsreste

gegenüber thatsächlich verhallen wiro."
Das Hauptorgan der conservative!!

Protestanten, die Berliner „Kreuzztg."
beurtheilt die Gesetzesvorlage überaus opti-

mistisch. „Wir wissen nicht, schreibt sie,

wie nahe oder wie fern wir dem Frieden

mit der katholischen Kirche hiermit ge-

kommen sind; das hängt jetzt vor allem

von der Haltung der Curie ab; daß wir
aber dem Frieden mit der katholischen

Bevölkerung durch dieses landes-

väterliche Vorgehen der Regierung sehr

nahe kommen werden, davon sind wir
fest überzeugt."

Daß ein, von so einsichtigen Männern

geschriebenes Blatt, nach all' den über-

wältigenden Erfahrungen in den 10 Iah-
ren des Culturkampfes, noch zwischen dem

kathol. Volke und der kathol. Kirche
(in kirchlichen Fragen) so magistral zu

unterscheiden wagt, erscheint uns als ein

psychologisches Räthsel.

Personal Chronik.
St. Gallen. Die Pfarrgemeinde

Schänis wählte letzten Sonntag ein-

stimmig hochw. Franz B reu, Neu-

Priester, von Oberegg, zum Kaplan.
Luzern. Die Regierung hat zu Chor-

Herren des Stiftes Münster gewählt hochw.

Aloys Schnyder, Spitalpfarrer in
Luzern, und hochw. Johann Keller,
Pfarrer von Richenthal.

I — Hochw. Jos. Kottmann ist

zum Kaplan von Escholzmatt gewählt
nnd der Gehalt des Kaplans erhöht
worden.

Schwyz. In Arth verschied hochw.

M a u r u s Bannwart, 0. 0., im 81.

Lebensjahre.

Literarisches.

Bei Gebr. Benziger in Einsiedeln ist

soeben erschienen

1. Das als ächtes Volks-Andachtsbuch

längst bewährte „So sollt ihr beten",
in Prachtausgabe auf feinem Papier mit
rother Einfassung und zwei Stahlstichen.

Eingebunden Fr. 2. 10 bis 4. 10, je

nach Einband. In diese neue Ausgabe

sind die vielfach gewünschten Bruder-

schafts-Andachtcn, deutsche Gesangmessc,

Kiichenlieder rc. aufgenommen. 336

Seiten.
2. „Maria Hilf!", ein Gebet- und

Erbauungsbuch für alle Verehrer der

seligsten Jungfrau, von Stifts Canonicns

Or. Smets in Aachen, enthält eine un-
gemein reiche, und, wie uns bedünkt,

recht glückliche Auswahl von Andachten

aller Art, u. a. 5 Meß-Andachten (deutsche

Singmesse), eine deutsche Vesper-Andacht

zu Ehren Mariä, die lateinische Vesper

und Complet, verschiedene andere Nach-

mittags-Andachteu, drei Brnderschafts-

Andachten, neun Litaneien, Tagzeiten und

neuntägige Andacht zn Ehren Mariä,
viele Ablaßgebete, Kirchenlieder u. s. w.
447 Seiten. Fr. 1. 10 bis Fr. 3. 20.

3. Eine neue schmucke Ausgabe von

Pf. Brunners beliebtem Büchlein „Gol-
dene Worte ans der Nachfolge Christi
auf jeden Tag des Jahres." Selbstver-

ständlich will diese Auswahl „das voll-

ständige Buch von der „Nachfolge Christi"
nicht verdrängen, sondern dem Christen

behilflich sein, den Geist desselben leichter

in sieb aufzunehmen. Wer mit Arbeit

überhäuft ist, findet kaum Zeit, täglich

eine längere Lesung aus einem Betrach-

tnngsbuche zu macheu, wohl aber ist es

einem jeden möglich, Tag für Tag wenig-

stens einen Punkt aus diesem Büchlein

zu beherzigen." — Die zweite Hälfte
bildet ein vollständiges Gebet-
buch. Das Ganze ist ein zierliches

Taschenbüchlein mit 2 Druckphotogra-

phieen und vielen Holzschnitten. 253
Seiten. Fr. 1. 20 bis Fr. 3.

4. Eine sehr handliche, besonders als
Geschenk für ältere Leute geeignete Aus-
gäbe (in großem Druck) der stets

noch unübertroffenen 31 „Besuchungen
des hlst. Altarssakraments" vom hl.

Alphons von Liguori, mit Beigabe der

gewöhnlichen Andachtsübungen (Morgen-
und Abendgebete, 3 Meßandachten, Beicht-,
Communion- und Krenzwegandacht. 318

S. Fr. 0. 95 bis Fr. 1. 20.
5. „St. Srbastianusbüchlein", bear-

beitct von Jakob Fridlin, Stadtpfarrer
von Zug. Die erste Abtheilung „B r u-
d e r s ch a f ts b ü ch l e i n" enthält auf
30 Seiten eine kurze Biographie des

Heiligen, Mittheilungen über die Be-

dentung seines Schutzpatronates, über

Geschichte, Zweck, Satzungen und Ablässe
der weitverbreiteten St. Sebastiansbruder-
schaft (mit dem Sitze in Zug), endlich
3 Andachten zu Ehren des Heiligen.
Die zweite Abtheilung bietet auf 220
Seiten eine schöne „Sammlung der vor-
züglichsten Gebete und Andachtsübungen
des katholischen Christen. " Fr. 0. 90 bis

Fr. 1. 05.

6. Ein neues, treffliches Herz-Jesu-
Büchlein: „Kern der Herz-Jcsu-Andacht
nach den Schriften und Offenbarungen
der sel. M. M. Alaco q u e, " von
M. Hausherr, 8. <1. Kurz, klar und

gründlich bespricht der erste Theil die

Idee, Geschichte und Segnungen der

Herz-Jesu-Andacht; der Zweite bietet eine

reiche Fülle von Andachtsübungen zu

Ehren des hlst. Herzens Jesu in Be-

trachtnngcn und Gebeten 160 Seiten.
Cts. 65 bis Cts. 80.

AM- 7. „Và mevmn siteerllvtum,"
auf 62 Seiten kleinsten Formates ent-

haltend: I. preees ante st xost missani,
II. koi-mulns iituvAiess aà usum pn-
storuiri unimurum npucl inkii-mos

(mit Einschluß der verschiedenen For-
meln bei Ertheilung des Endablasses)

und III. textum uutàntionm vuiinvum
beneciietionuin (inel. cwclo nâ lumen-

àm aqunrn ìnzmzàlnm). Der hochwst.

Bischof von Basel empfiehlt das Büchlein

»kanqusm eommoili8àu8 »iczuo uti-
làimus.» Fr. 1. 10 bis Fr. 2. 20.

Portugal. Der «Ncmit. à Oome«

schreibt: „Wir glauben zu wissen, daß

zwischen dem hl. Stuhle und der Lissabo-

ner Regierung eine Vereinbarung über

die Ernennung der neuen Bischöfe ge-

schlössen worden ist, und daß die von den

officiösen Lissaboncr Blättern veröffent-

lichte Liste der neuen Dignitäre fast voll-

kommen genau ist." In Portugal hatte

es die freimaurerische Regierung, Dank

englischem Einflüsse, seit mehr als zehn

Jahren zu verhindern gewußt, daß die

bischöflichen Stühle besetzt werden, da der

hl. Stuhl in die Ernennung hochlibera-
ler Priester zu Bischöfen nicht einwilli-
gen wollte.
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8. „pratica «II »mar Kèsa lldristo"
vom hl. Alphons von Liguori, mit einem

Gebetsanhange. 388 S. Fr. 1. bis

Fr. 1. 75. Bietet hier die „internatio-
nale" Officin der HH. Benziger den

Katholiken italienischer Zunge ein

gediegenes Betrachtungs- und Gebetbuch,

so den Spaniern und „denen, die

es werden wollen" ein Lehrbüchlein der

hl. Geschichte:

9. „llompeuà Äe In Historia viklica

pni'il ei usc» <ie Ins cseuelss estoliess«

— eine Uebersetznng der Bnsinger'schen

Bibl. Geschichte, von welcher die HH.
Benziger bereits englische, französische,

italienische, romanische, bretoniscbe und

portngiesischeAusgaben veröffentlicht haben.

Fr. t. 25.

10. „licoxrspttlc illustrée lle In Suisse,"
eine durch hochw. Chorherrn Schneuwk)

in Freiburg angefertigte Übersetzung von

M. Wafers trefflichem Schulbuche, mit
prachtvollem, in Farben ausgeführtem
Titelbilde (der Schwur im Rütli und

die 22 Kantonswappen). 192 S. Fr. 1.

11. „vr. Ignatius von Seuestrcy,

Bischof von Negensburg." Ein Gedenk«

blalt zur 25-jährigen Jubelfeier seiner

Inthronisation (2. Mai 1883). Se-

parat-Abdruck der zwei, in Heft 16 und

17 der „Alten und Neuen Welt" er-
schieuenen Darstellungen des Lebens und

der bisherigen Wirksamkeit des hochwst.

Bischofes, mit seinem Porträt in Photo-

typischem Kupferdrucke. 60 Cts.

12. (Eingesaudt.) „Reform der kirch-

lichen Kunst im Geiste und nach Bor-
schrist der hl. Kirche" — hat sich das Archiv

für christl. Kunst von vr. Schwarz (in
Stuttgart, Buchdruckerei des deutschen

Volksblattes, mit artistischen Beilagen
erscheinend) zur Parole gewählt. Der
Herausgeber ist durch seinen früher er-

schieuenen „ K i rch e n s ch m u ck " weit

über die Grenzen Deutschlands als Au-
torität in der christl. Kunst bekannt ge-

worden; das Bedürfniß eines solch prak-

tisch gehaltenen Blattes war dem Ne-

staurations-Eifer der Gegenwart ein

schreiendes; die bisherigen 5 Nummern

legen den Wunsch nahe, das Archiv in
Pfarrhöfen, Klöstern und zur Ehre der

Kirche weithin verbreitet zu wissen. Die
Zahl der Abonnenten ist bis jetzt 800.

Möge das Archiv auch in der Schweiz
weite Verbreitung finden I

Offene Korrespondenz

L. Nicht ganz! Dort bestand die

Mischung aus Wissenschaft, Kunstsinn,
Geist und Gemüth; bei seinem Erben

fällt die zuletztgenannte Ingredienz weg,

weßhalb auch an die Stelle des H u m ors
der kalte spitze Sarkasmus tritt.
Dennoch möchte ich das bekannte >Iv

stzklo c'est I'komme- nicht auf ihn
anwenden.

1. in l. Dank! Erscheint im nächsten

Pastoralblatt. Brief folgt ge-

legentlich. Inzwischen bester Gruß.

L. Wieso unbiblisch? Diese alttesta-
mentlichen Gestalten dürfen und sollen

als Prototypen aufgefaßt werden. Ver-
gleichen Sie Aaoiisr. 3, 8.

Bei der Expedition eingegangen:

ür. Ct.

1. Peterspfennig von I?. 20 —
2. Für den Kirchenbau Schaffhansen :

Von hochw. Kaplan Perelti in
Eschenbach (St. Galleu) 5 —

Von in Solothurn 7 50
Von X. in Solothurn 3 —

3. Für den Kirchenbau Basel:
Von hochw. Kaplan Peretli in

Eschenbach 5 —

Sparbank in Luzern. '
Diese Aktiengesellschaft hat ein G a r a n t i e k a p i t a l von Fr. 100,000

in der Depositcnkasse der Stadt Luzern laut Statuten hinterlegt.
Die Sparbank nimmt Gelder an zu folgenden Bedingungen:

1. Gegen verzinsliche Obligationen
à 5 auf 2 Jahre fest und nach Kündigung in 6 Monaten rückzahlbar,
à 4'/- V» „ 1 Jahr „ „ „ „6 „
à 4'/^°/o jederzeit auskündbar und nach 4 Monaten rückzahlbar.

2. Gegen Kassascheine
à 4 °/v, jederzeit auskündbar und nach 8 Tagen rückzahlbar.
Zinsberechnung vom Tage der Einzahlung bis zum Tage des RückbezugeS

Die Verwaltung

er und Melte's Kjcheilleàii.
Zweite Kuflage, in neuer Wearöeitung.

10 Bände von 10—12 Bogen à 6 Bogen,

nnn Subscriptionspreis pro Heft Jr. 1. 35.
l. Land <1.-11. dest): Aachen—Basemath. Fr. 14. 70; in eleg. dauerhaftem

Sriginalhalbfranzbänd Fr. 17. 90.

I«r Anficht dnrch alle Anchhandlungen,

àiburg (Baden). Herder'sche Verlagshandlung.

Soeben erschien vas 18. Heft. 45")

Frey, Ehordirelà in FWngen
empfiehlt sein großes Vager von kirchlichen und weltliche» Musikalien, zum Theil zu bedeutend
reduzirten Preisen. Die Ed. Peters, Litolsf rc. liefere mit 33'/, "/<> Rabatt. Ausführlicher
Prospekt und Catalog gratis und franco,
sehr gerne zu Diensten.

Einsichtssendungen von kirchlichen Musikalien stehen

là»

Druck und Expedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

